
Bekanntmachung vom 14. Februar 2020 
 
Herstellung eines naturnahen Stillgewässerkomplexes, mit insgesamt fünf 
Stillgewässern, in Überlingen-Lippertsreute 
Antragsteller: Heinz Sielmann Stiftung 
Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 7 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 2 UVPG) 
 
Die Heinz Sielmann Stiftung beabsichtigt zusammen mit der Stadt Überlingen im Rahmen von 
„Sielmanns Biotopverbund Bodensee“ in Überlingen-Lippertsreute im Gewann Stockwiese auf 
den Grundstücken Flst.Nrn. 434/1 und 433/1, die Anlage eines naturnahen 
Stillgewässerkomplexes mit insgesamt fünf Stillgewässern mit jeweils einer Größe zwischen 
0,10 und 0,25 ha. Die Stillgewässer sollen unter anderem mit Grundwasser gespeist werden. 
Außerdem sollen Geländemodellierungen die geplante Weiherlandschaft einrahmen. 
Für die Maßnahme wurde die wasserrechtliche Plangenehmigung beantragt. 
 
Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des UVPG fällt, wurde eine allgemeine 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 UVPG i. V. m. Nr.13.18.1 der Anlage 1 zum 
UVPG durchgeführt. 
 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären. Wesentliche 
Gründe hierfür sind: 
 
1. Merkmale des Vorhabens 
 
Das beschriebene Vorhaben ist auf eine Fläche von 5,1 ha beschränkt und dient der 
Erweiterung des Sielmann Biotopverbunds Bodensee. Der naturnahe Stillgewässerkomplex 
soll auf einer bislang intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche angelegt werden. 
 
Die Nutzung natürlicher Ressourcen beschränkt sich auf die Nutzung von Fläche, Boden und 
Wasser. 
 
2. Standort des Vorhabens 
 
Das Vorhaben befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Lippertsreuter Umland“. 
Außerdem liegen Teile des Plangebiets innerhalb eines Nieder- und Anmoors gemäß dem 
Moorkataster der LUBW. 
Darüber hinaus sind unmittelbar keine weiteren besonderen Gebiete gemäß den in Anlage 3 
Nr. 2.3 des UVPG aufgeführten Schutzkriterien betroffen. 
 
3. Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 
 
Es findet kein Flächenverbrauch statt, sondern eine Flächenaufwertung, denn es wird ein 
naturnahes Biotop auf einer bislang intensiv landwirtschaftlich genutzten Fläche geschaffen. 
 
Die Eingriffe in den Boden sind auf die Bauphase beschränkt. Nach Fertigstellung der 
Maßnahme sind durch die Extensivierung der Nutzung positive Auswirkungen zu erwarten. 
 
Die Eingriffe auf das Wasser beschränken sich auf die Nutzung von Grundwasser zur 
Weiherspeisung und sind unproblematisch, da mit keinen relevanten Schadstoffeinträgen in 
das Grundwasser zu rechnen ist und kein Wasserschutzgebiet betroffen ist. 



Durch die Einhaltung der Vorgaben der Wasserwirtschaft, des Bodenschutzes, des 
Naturschutzes und des Landesdenkmalamtes kann es auch während der Bauzeit und der 
Nutzungsphase zu keinen erheblichen negativen Umweltauswirkungen kommen. 
 
Ebenso minimiert werden die Eingriffe in das Schutzgut „Boden“ durch das Anlegen einer 
Baustraße, die Bestellung eines Baubegleiters und der Erstellung eines Verwertungs- und 
Entsorgungskonzeptes gemäß den Vorgaben des Bodenschutzes. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Friedrichshafen, 14. Februar 2020 
Landratsamt Bodenseekreis 


